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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.03.1992

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

VStG §7;

Rechtssatz

Anstiftung setzt die vorsätzliche Bestimmung eines anderen zu rechtswidrigem tatbildmäßigen Verhalten voraus,

wobei bedingter Vorsatz genügt, der Täter (Gehilfe) demnach den tatbildmäßigen Erfolg als möglich angenommen und

trotzdem die Handlung vorsätzlich gesetzt, also den Erfolg eventuell mitgewollt hat.
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